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Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH); 
Bericht des Gewässerschutzbeauftragten für das Jahr 2022 
 
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sieht im § 64 vor, dass Gewässerbenutzer, die an ei-
nem Tag mehr als 750 m³ Abwasser einleiten dürfen, einen Betriebsbeauftragten für Gewäs-
serschutz (Gewässerschutzbeauftragten) zu bestellen haben (Abwasserbehandlungsanlage 
Helmstedt ca. 4.500 m³/d; Büddenstedt ca. 350 m³/d).  
 
Aktuell hat die Stadt Helmstedt keinen Gewässerschutzbeauftragten, es ist aber geplant, die 
Vakanz durch Schulung eines neuen Mitarbeiters aus dem Umweltbereich auszugleichen 
(die Stelle ist in der Nachbesetzung). Dies ist bei der Stadt Helmstedt eine bewährte Verfah-
rensweise, wo bereits seit Anfang der 1990er Jahre diese interne „Überwachungsfunktion“ 
von Personal wahrgenommen wird, welches organisatorisch unabhängig von dem Personal 
angesiedelt ist, das für den Bau und Betrieb der Abwasseranlagen verantwortlich ist. Für die 
Stadt vorteilhaft ist dabei auch, dass die damit verbundenen Personalkosten anteilig aus 
dem Abwasserbereich finanziert werden können.  
 
Die Aufsichtsbehörde ist über diesen Sachverhalt am 28.12.2022 wie folgt informiert worden: 
 
Abschließend teile ich der Aufsichtsbehörde noch mit, dass die Stadt Helmstedt aktuell kei-
nen Gewässerschutzbeauftragten mehr hat, da der bisher dafür eingesetzte Mitarbeiter den 
Arbeitgeber zum 01.01.2023 wechseln wird. Da ein sonstiger Beauftragter damit bis auf Wei-
teres nicht mehr zur Verfügung steht, werde ich entsprechend § 106 NWG als zuständiger 
Betriebsleiter für die Abwasseranlagen die Aufgabe bis zur Einsetzung eines neuen GSB 
übernehmen. Die Novemberberichte habe ich bereits entsprechend gezeichnet. 
 
Die Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten sind im § 65 WHG näher definiert und um-
fassen im Absatz 2 auch die Erstattung eines jährlichen schriftlichen Berichts an den Ge-
wässerbenutzer. Aufgrund der oben beschrieben Vakanz kann für das Jahr 2022 aus Kapa-
zitätsgründen kein Bericht in der bewährten Form der Vorjahre gefertigt werden. Anliegend 
werden aber die Jahresberichte z.K. gegeben, die der Aufsichtsbehörde jährlich vorgelegt 
werden müssen. Die relevanten Betriebsdaten können daraus abgelesen werden. Das Jahr 
2022 verlief ohne wesentliche Vorkommnisse und Störungen. 

 
 
(Bernd Geisler) 
 
Anlage: Jahresberichte und die Berichte zu den Jahresschmutzwassermengen 2022 für die 
Abwasseranlagen der Stadt (die Anlage kann im RIS eingesehen werden). 
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